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In Deutschland sind etwa – wenn man die individuellen 
Emissionen einbezieht – 40 Prozent der Treibhaus-
gasemissionen sowie etwa 35 Prozent des Endenergie-
verbrauchs auf den Gebäudesektor zurückzuführen.  
Wenig überraschend wird hier daher ein enormes Einspar-
potenzial gesehen. Das Klimaschutzgesetz sieht aus  
diesem Grund eine Senkung der Treibhausgasemissionen 
im Gebäudesektor von im Jahr 2022 zulässigen 108 Mio. 
Tonnen auf 67 Mio. Tonnen im Jahr 2030 vor.  
 
Um diese ambitionierten Vorgaben einzuhalten, hat sich 
auf politischer Ebene die Erkenntnis durchgesetzt, dass es 
erforderlich ist, möglichst alle vorhandenen Anreizpotenzi-
ale auszuschöpfen. Zu diesem Zweck hat die Bundesre-
gierung am 27. Mai 2022 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Aufteilung der Kohlendioxidkosten vorgelegt, welches am 
1. Januar 2023 in Kraft treten soll. 
 
Hintergrund Brennstoffemissionshandelsgesetz  
Nationales Emissionshandelssystem zur Bepreisung 
von Kohlendioxid 
 
Der Plan, ein nationales Emissionshandelssystem einzu-
führen, wurde mit Inkrafttreten des Brennstoffemissions-
handelsgesetzes (BEHG) als Teil des Klimapakets im  
Januar 2021 umgesetzt. Das Inverkehrbringen von fossi-
len Brennstoffen in den Sektoren „Wärme“ und „Verkehr“ 
wird seitdem mit einem Kohlendioxidpreis belegt. Ziel ist 
es, finanzielle Anreize für die Reduzierung von Treibhaus-
gasemissionen zu setzen.  
 
Während der Einführungsphase des BEHG, welche bis 
Ende des Jahres 2025 andauert, sind sukzessive stei-
gende Festpreise für die Emission einer Tonne CO2 vorge-
sehen. Der derzeit bestehende Festpreis von EUR 30,00 
steigt so bis zum Jahr 2025 auf EUR 55,00 an. Im An-
schluss an die Einführungsphase, das heißt ab dem Jahr 
2026, ist die Preisbildung durch den Markt über Versteige-
rung der entsprechenden Emissionszertifikate vorgese-
hen.  

 
Problemstellung  
 
Nach aktueller Rechtslage können Vermieter die im Miet-
verhältnis anfallenden Heizkosten bzw. Kosten der Warm-
wasserversorgung – einschließlich der darin enthaltenen 
Kohlendioxidkosten – durch eine entsprechende vertragli-
che Vereinbarung vollständig auf Mieter umlegen. Das 
durch das BEHG geschaffene Anreizsystem zur Senkung 
des Verbrauchs fossiler Brennstoffe sowie zum Umstieg 
auf klimaschonendere, nachhaltigere Alternativen wirkt 
folglich nicht auf Vermieter. 
 
Lösungsansatz und Zweck des CO2KostAufG 
 
Erklärtes Ziel des Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetzes 
ist es daher, diese Situation anzupassen, um so diejenigen 
Anreizpotenziale, die nach derzeitiger Rechtslage nicht 
genutzt werden, vollständig auszuschöpfen. Indem die an-
fallenden Kohlendioxidkosten zwischen Mieter und Ver-
mieter aufgeteilt und Vermieter nunmehr an diesen betei-
ligt werden, soll vermieterseits der Anreiz geschaffen 
werden, die anfallenden Kohlendioxidkosten durch ent-
sprechende energetische Sanierungen des Gebäudes zu 
senken. 
 
Kostenaufteilung bei Wohngebäuden 
Stufenmodell entsprechend dem Kohlendioxidaus-
stoß des Gebäudes pro Quadratmeter Wohnfläche 
 
Das CO2KostAufG sieht für Wohngebäude in § 5 eine  
Aufteilung des Kohlendioxidpreises anhand eines Stufen-
modells auf Grundlage des jährlichen Kohlendioxidaussto-
ßes des vermieteten Gebäudes pro Quadratmeter Wohn-
fläche vor. Je nach Kohlendioxidausstoß pro 
Quadratmeter Wohnfläche und Jahr variiert der vom Mie-
ter zu tragende Kostenanteil entsprechend einer dem Ge-
setzentwurf beigefügten Anlage dabei zwischen zehn Pro-
zent und 100 Prozent – derjenige des Vermieters 
spiegelbildlich zwischen null Prozent und 90 Prozent. Je 
niedriger der Ausstoß ist, das heißt, je besser also der 

Entwurf eines Gesetzes zur Aufteilung der Kohlendioxidkosten:  
Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz - CO2KostAufG 
 
 
Silvio Sittner, 
Tino Abd El-Aziz, LL.M. 



 

 

LEGAL UPDATE 

2 

energetische Zustand des Gebäudes ist, desto höher ist 
der Anteil des Mieters an den Kohlendioxidkosten. 
 
Übergangsphase für Nichtwohngebäude 
Mieterseitige Kostentragung in Bezug auf Kohlen- 
dioxidkosten zu höchstens 50 Prozent 
 
Für Nichtwohngebäude sieht das CO2KostAufG zunächst 
keine derart differenzierte Regelung vor. § 8 des Gesetz-
entwurfs normiert lediglich, dass eine Regelung, nach der 
der Mieter mehr als 50 Prozent der Kohlendioxidkosten zu 
tragen hat, unwirksam ist. Versorgt sich der Mieter selbst 
mit Wärme oder Warmwasser, so hat der Vermieter dem 
Mieter 50 Prozent der Kohlendioxidkosten zu erstatten. 
Mithilfe von bis Ende 2024 zu erhebender Daten über  
Bestand, Heizstruktur und Energieverbrauch von Nicht-
wohngebäuden soll die Kostenaufteilung spätestens ab 
2026 (nach dem Ende der Festpreisphase des BEHG) 
ebenfalls anhand eines Stufenmodells erfolgen. 
 
Auswirkungen auf die gewerbliche Mietpraxis 
und mietvertragliche Gestaltungsmöglichkeiten 
Informationspflichten für Vermieter und Brennstoff-
lieferanten 
 
Das CO2KostAufG sieht in § 8 Abs. 3 i. V. m. § 7 Abs. 3 
die Verpflichtung des Vermieters vor, den auf den Mieter 
entfallenden Kohlendioxidkostenanteil sowie die Berech-
nungsgrundlage auszuweisen. Erfolgt dies nicht, so ist der 
Mieter berechtigt, den gemäß der Heizkostenabrechnung 
auf ihn entfallenden Anteil an den Heizkosten um drei  
Prozent zu kürzen.  
 
Damit der Vermieter diesen ihm erwachsenden Pflichten 
nachkommen kann, werden Brennstofflieferanten durch 
§ 3 des CO2KostAufG verpflichtet, auf Rechnungen  
bestimmte, für die Berechnung relevante Informationen 
auszuweisen. Hierzu zählt vor allem der Preisbestandteil 
der Kohlendioxidkosten, welcher sich durch Multiplikation 
der ebenfalls auszuweisenden Brennstoffemissionen in  
Kilogramm Kohlendioxid mit dem zum Zeitpunkt der Liefe-
rung maßgeblichen Preis der Emissionszertifikate nach 
dem BEHG ergibt. 
 
Auswirkungen auf Bestandsmietverträge 
 
Um die intendierte Anreizwirkung auch bei Bestandsmiet-
verträgen zu erreichen, gilt die vorgesehene Aufteilung der 

Kohlendioxidkosten nach der Übergangsregelung des 
§ 12 Abs. 1 des CO2KostAufG auch für solche Mietver-
träge, die vor dem 1. Januar 2023 geschlossen wurden. 
Das CO2KostAufG ist in Bezug auf Vertragsbestimmun-
gen, welche die Umlage sämtlicher Betriebskosten auf 
Mieter erlauben, dabei mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass diese nicht den Anteil an den Kohlendioxidkosten um-
fassen; hierdurch soll die Unwirksamkeit derartiger Ver-
tragsbestimmungen verhindert werden. Wegen dieses 
auch in § 2 Abs. 4 angeordneten Vorrangs der Bestim-
mungen des CO2KostAufG vor rechtsgeschäftlichen Ver-
einbarungen ist eine Vertragsanpassung an sich nicht 
zwingend erforderlich, jedoch in Form eines entsprechen-
den Nachtrags zu dem jeweiligen Mietvertrag aus Gründen 
der Klarstellung und Rechtssicherheit zu empfehlen. 
 
Mietvertragliche Gestaltungsmöglichkeiten 
 
Zweifelsohne sind die durch das CO2KostAufG beabsich-
tigten Nachhaltigkeitsbestrebungen wünschenswert und 
notwendig. Aus Vermietersicht sind damit jedoch zusätzli-
che Kosten verbunden, welche im Rahmen der vergange-
nen Mietpreisgestaltung möglicherweise noch keine Be-
rücksichtigung finden konnten. Es stellt sich daher 
zunächst die Frage, ob und wie durch eine Kostenbeteili-
gung des Mieters an anderer Stelle im Mietvertrag ein an-
gemessener Ausgleich hierfür geschaffen werden kann.  
 
Die dafür erforderliche Anpassung des laufenden  
Bestandsmietvertrags bedürfte allerdings der Zustimmung 
des Mieters. Dieser wird eine wirtschaftliche Schlechter-
stellung aber in den seltensten Fällen akzeptieren. Im  
Übrigen sollte das Risiko einer wegen Umgehung der  
gesetzlich vorgesehenen Aufteilung der Kohlendioxidkos-
ten möglicherweise unwirksamen Vereinbarung bedacht 
werden. Sofern hingegen der Neuabschluss eines Mietver-
trags im Raum steht, erübrigt sich die Frage. Denn dann 
besteht ohnehin die Möglichkeit, die zwingende Aufteilung 
der Kohlendioxidkosten im Rahmen der Mietpreisgestal-
tung zu berücksichtigen.  
 
Ausblick 
Der Bundestag hat das Gesetz noch nicht verabschiedet. 
Der Bundesrat hat am 8. Juli 2022 beschlossen, zu dem 
Gesetzentwurf Stellung zu nehmen, und mehrere Ände-
rungen angeregt. 
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Hinweis  
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen Sie bei Fragen bitte Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. die Autoren Silvio Sittner und Tino Abd El-Aziz, LL.M. unter +49 30 884503-113 oder ssittner@goerg.de / tabdel-
aziz@goerg.de an. Informationen zum Autor finden Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 
 
Unsere Standorte  
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
BERLIN  
Kantstraße 164, 10623 Berlin 
Tel. +49 30 884503-0, Fax +49 30 882715-0  
 
FRANKFURT AM MAIN  
Ulmenstraße 30, 60325 Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 170000-17, Fax +49 69 170000-27 
 
HAMBURG 
Alter Wall 20 – 22, 20457 Hamburg 
Tel. +49 40 500360-0, Fax +49 40 500360-99 
  

KÖLN  
Kennedyplatz 2, 50679 Köln  
Tel. +49 221 33660-0, Fax +49 221 33660-80 
 
MÜNCHEN  
Prinzregentenstraße 22, 80538 München   
Tel. +49 89 3090667-0, Fax +49 89 3090667-90 
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